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Vorlage zur Kenntnisnahme 

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 21.05.2026       

 

 

 

1. Gegenstand der Vorlage: 

Verlängerung der „Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung zur Stabilisierung 
des Bestandes an Straßenbäumen in bezirklicher Verwaltung“ bis Ende 2026 

 

2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten: 

       beschlossen, Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 14.04.2026
die BA-Vorlage Nr. 1457/VI der BVV zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

 

Die Vorlage ist in der Anlage beigefügt. 

 

 

 

 

 

Nadja Zivkovic 

Bezirksbürgermeisterin 

 

 

Anlage 



 
  

Bezirksbürgermeisterin und Leiterin der Abteilung Wirtschaftsförderung, Straßen, 

Grünflächen, Umwelt- und Naturschutz, Personal und Finanzen 30.03.2026 

Stellenzeichen: BzBmin Ref Tel.: 030 9(0)293 2010 

  

Vorlage für das Bezirksamt 

- zur Beschlussfassung – 

Nr. 1457/VI 

 

A. Gegenstand der Vorlage: 

Verlängerung der „Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung zur 
Stabilisierung des Bestandes an Straßenbäumen in bezirklicher Verwaltung“ bis 
Ende 2026 

B. Berichterstatter/in: 

Bezirksbürgermeisterin Frau Zivkovic 

C. Beschlussfassung 

C.1 Beschlussentwurf:  

Das Bezirksamt beschließt die Unterzeichnung der als Anlage 1 beigefügten 

Verlängerung der „Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung zur 
Stabilisierung des Bestandes an Straßenbäumen in bezirklicher Verwaltung“ bis  
Ende 2026. 

C.2 Weiterleitung an die BVV und zugleich Veröffentlichung: 

Das Bezirksamt beschließt weiterhin, diese Vorlage der BVV zur Kenntnisnahme 

vorzulegen und umgehend zu veröffentlichen. 

D. Begründung: 

Siehe Anlage 2 

E. Rechtsgrundlage: 

§ 1 Absatz 2 Nummer 8 GO BA; § 37 Abs. 6 BezVG in Verbindung mit § 38 Abs. 2 

BezVG § 36 Absatz 2 Buchstabe b, f und Absatz 3 BezVG, § 15 BezVG 

F. Haushaltsmäßige Auswirkungen: 

Durch die im Doppelhaushalt 2026/2027 verstetigten Mittel stehen dem Bezirksamt 

die hierfür benötigen finanziellen Ressourcen zur Verfügung. 

 



 

 

 

G. Zielgruppenrelevante Auswirkungen: 

keine 

 

 

 

Nadja Zivkovic 

Bezirksbürgermeisterin 

 

Anlagen 

Anlage 1 Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung zur Stabilisierung des 

Bestandes an Straßenbäumen in bezirklicher Verwaltung 

Anlage 2 Anschreiben Unterzeichnung der Fortführung der „Zielvereinbarung zur 
gesamtstädtischen Steuerung zur Stabilisierung des Bestandes an 

Straßenbäumen in bezirklicher Verwaltung“ 

Anlage 3 Kompass für die erfolgreiche Etablierung gesamtstädtischer Zielvereinbarungen, 

Stand 13.11.2025 
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I. Der Weg zur wirksamen Steuerung 
 

Wirksame Verwaltungssteuerung bedeutet, Verwaltungshandeln im Interesse der Bürgerinnen 

und Bürger, Wirtschaft und Gesellschaft anhand von Strategien und Zielen zu planen, daraus 

zielgerichtete Maßnahmen abzuleiten und umzusetzen, die Zielerreichung nachzuhalten, da-

tenbasiert zu überprüfen sowie erforderlichenfalls nachzusteuern.  

Den jeweiligen Fachbereichen der Senatsfachverwaltungen stehen als steuerungsverantwortli-

chen Stellen verschiedene Instrumente zur Verfügung, die zur Steuerung eines Handlungsfelds 

eingesetzt werden können. Dazu gehören zum Beispiel Verwaltungsvorschriften, Geschäftspro-

zessanalyse oder Zielvereinbarungen. Die Wahl des geeigneten Steuerungsinstruments bzw. 

die Kombination geeigneter Instrumente hängt von der jeweiligen Zielsetzung und den konkre-

ten Rahmenbedingungen ab, innerhalb derer gesteuert wird. 

Politische und gesamtstädtische Zielvereinbarungen sind als Steuerungsinstrument in § 19 LOG 

BE (ehemals § 6a AZG, gültig bis 31.12.2025) verankert. Mit Abschluss der Politischen Erklä-

rung, die erstmals am 30. März 2022 zwischen Senats- und Bezirksebene geschlossen wurde, 

haben Senat und Bezirke  gemeinsam den politischen Handlungsrahmen gesetzt, um gesamt-

städtische Ziele geeint verfolgen zu können. Nach der Wiederholungswahl hat der neue Senat 

sich in seinen Richtlinien der Regierungspolitik zur Fortführung der Politischen Erklärung ebenso 

wie zu dem Instrument kooperativer Steuerung durch gesamtstädtische Zielvereinbarungen 

bekannt. 

Die Politische Erklärung ist Ausdruck einer neuen Steuerungsstruktur und -kultur. Sie wirkt nach 

innen und außen:  

 Nach außen zeigt sie den Schulterschluss von Senat und Bezirken, nach innen bindet sie 

Senat und Bezirke an gemeinsame Ziele und stärkt die Kooperation. 

 Nach außen zeigt sie einen kooperativen Politikstil, nach innen weist sie klare Verantwort-

lichkeiten zu. 

 Nach außen werden die gemeinsamen Ziele kommuniziert, nach innen die Zielerreichung 

transparent gemacht. 

 Nach außen werden vergleichbare Standards und qualitative Verbesserungen zugesagt, 

nach innen erforderliche Ressourcen für deren Erreichung vereinbart.  

Die weitere Etablierung und Stärkung dieser gesamtstädtischen Steuerungsstruktur auf 

Grundlage politischer und gesamtstädtischer Zielvereinbarungen gemäß § 19 LOG BE ist da-

bei in den übergreifenden Verwaltungsreformprozess im Land Berlin eingebettet. 

  

Dieser Kompass dient als Wegweiser und Orientierungshilfe für die erfolgreiche Erarbeitung 

und Umsetzung gesamtstädtischer Zielvereinbarungen nach § 19 LOG BE. 

Er erläutert die etablierte Rollen- und Gremienstruktur sowie die Phasen im Prozess der 

Erarbeitung der Zielvereinbarung bis zur stetigen evidenzbasierten Steuerung.  

Er zeigt Ansätze zur Verknüpfung finanzieller Ressourcen mit einer gesamtstädtischen Steu-

erung über Zielvereinbarungen sowie Möglichkeiten der Unterstützung auf. 
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II. Gesamtstädtische Zielvereinbarun-
gen als Steuerungsinstrument 
Mit der Politischen Erklärung haben Senat und Bezirke den strategischen Handlungsrahmen für 

die kooperative Steuerung gesamtstädtischer Handlungsfelder gesetzt und damit einen Auf-

trag gegenüber den verantwortlichen Verwaltungen zur Ausarbeitung gesamtstädtischer Ziel-

vereinbarungen für die gemeinsamen Zielsetzungen verbunden.  

Gesamtstädtische Zielvereinbarungen gemäß § 19 Abs. 3 und 4 LOG BE sind die eigentlichen, 

operativen Steuerungsinstrumente für die in der politischen Zielvereinbarung gemäß § 19 Abs. 

1 und 2 LOG BE (Politischen Erklärung) benannten Handlungsfelder. Sie bilden den Auftakt zu 

einem kontinuierlichen Steuerungsprozess, in dem beide Verwaltungsebenen auf Augenhöhe 

zusammenwirken. 

Eine aktuelle Übersicht über die laufenden Zielvereinbarungsprozesse einschließlich der An-

sprechpersonen in der jeweils federführenden Senatsverwaltung und der unterstützenden Se-

natskanzlei steht → im Beschäftigtenportal zur Verfügung. 

Im Fokus gesamtstädtischer Zielvereinbarungen steht die berlinweite Standardisierung 

und/oder Verbesserung konkreter Verwaltungsleistungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie 

die Wirtschaft.  

Über gesamtstädtische Zielvereinbarungen vereinbaren die jeweils fachlich zuständige Senats-

verwaltung, die Senatsverwaltung für Finanzen und die Bezirksämter übergeordnete Steue-

rungsziele und konkrete Leistungsversprechen (Qualitätsziele) gegenüber den Bürgerinnen 

und Bürgern sowie der Wirtschaft und legen die Umsetzung, die dafür eingesetzten Ressourcen, 

Steuerungsgremien sowie ein datengestütztes Monitoring zur Messung der Wirksamkeit der 

vereinbarten Maßnahmen und des Grads der Zielerreichung fest (vgl. § 19 Abs. 4 LOG BE). 

Mit diesem Instrument nehmen die Fachverwaltungen eine umfassende Steuerungsverantwor-

tung – kooperativ, evidenzbasiert und gesamtstädtisch – wahr.  

Diesem Gedanken folgend werden sie zwischen Fachverwaltung, Finanzverwaltung und allen 

zwölf Bezirken gemeinsam geschlossen. Ein Flickenteppich von Einzelabsprachen soll verhin-

dert werden. Gesamtstädtische Zielvereinbarungen sind dabei nicht starr. So können Korridore 

für die Qualitätsstandards verabredet werden, um den unterschiedlichen Ausgangssituationen 

der einzelnen Bezirke gerecht zu werden und gewisse dezentrale Spielräume zu eröffnen. Der 

Fokus liegt jedoch auf der Festlegung eines gemeinsam zu erreichenden Mindeststandards 

und der gemeinsam zu gehenden Schritte. 

Gesamtstädtische Zielvereinbarungen unterstützen als kooperatives Instrument der Zusam-

menarbeit zwischen Senats- und Bezirksverwaltungen eine kontinuierliche gesamtstädtische 

Steuerung in den vereinbarten Handlungsfeldern.  

Dazu wird ein funktionsfähiges Monitoring aufgebaut und verbindlich vereinbart, das eine kon-

tinuierliche Steuerung und ein Nachhalten der verabredeten Qualitätsstandards gewährleistet. 

Die Bezirke verpflichten sich, der Senatsfachverwaltung die hierfür benötigten Informationen 

und Daten in geeigneter Weise zur Verfügung zu stellen. Über das Monitoring sammelt und 

wertet die Senatsfachverwaltung die Daten aus und stellt diese entsprechend der vereinbarten 

Steuerungsstruktur zur Verfügung. Die erhobenen und ausgewerteten Daten bilden die Grund-

lage für die Arbeit in der Steuerungsstruktur. Zeichnet sich ab, dass die verabredete Zielerrei-

chung gefährdet ist, werden gemeinsam Maßnahmen zur Gegensteuerung entwickelt. 

 

https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/artikel.897660.php
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III. Rollen und Gremien – Wer macht 
was?  

Prinzip der Delegation und Mandatierung 
Das gemeinsame Erreichen von gesamtstädtischen Zielen mithilfe von gesamtstädtischen Ziel-

vereinbarungen steht und fällt mit einer von allen Seiten akzeptierten Steuerungs- und Abstim-

mungsstruktur mit festgelegten Rollen und Aufgaben. Diese beruhen darauf, dass die in den 

jeweiligen Gremien vertretenen Stakeholder mandatiert sind, im Namen der sie entsendenden 

Gruppe zu sprechen und zu entscheiden.  

Rollen und Verantwortlichkeiten  
Die Senatsfachverwaltungen verantworten die Steuerung der gesamtstädtischen Zielerrei-

chung in ihren Politikfeldern. Ihnen obliegt damit die Prozessverantwortung und Federführung 

für den gesamten Zielvereinbarungsprozess (Erarbeitung und Umsetzung). Dies umfasst auch 

das datengestützte Monitoring der in den Zielvereinbarungen verabredeten Leistungsverspre-

chen und die Koordination der Bezirke und weiterer Stakeholder in regelmäßig stattfindenden 

Steuerungsgremien. 

Die Bezirke sind auf mehreren Ebenen eingebunden. Die bezirklichen Fachämter verantworten 

die Dienstleistungserbringung nach den in den Zielvereinbarungen festgelegten Kriterien. Um 

ein gesamtstädtisches Monitoring zu gewährleisten, stellen sie den Senatsfachverwaltungen die 

steuerungsrelevanten Daten in aussagekräftiger Form zur Verfügung. Sie beraten die Senats-

fachverwaltung in den regelmäßig stattfindenden Steuerungsgremien und entwickeln gemein-

sam mit diesen Lösungsvorschläge bei sich abzeichnender Nichterreichung von verabredeten 

Zielen. 

Die bezirklichen Steuerungsdienste und Serviceeinheiten Finanzen bringen die überbezirkli-

che Finanzperspektive ein und beraten in finanzierungstechnischen Fragen.  

Die bezirklichen GPM-Beratungen beraten und begleiten aus Sicht des Geschäftsprozessma-

nagements in dem jeweiligen Themenfeld (gemäß der mit Beschluss des IKT-Lenkungsrats vom 

11.12.2017 festgelegten Politikfeldzuweisungen).  

Die Geschäftsstelle Produktkatalog (GstPk) berät in den gesamtstädtischen Zielvereinba-

rungsprozessen im Hinblick auf grundsätzliche Auswirkungen auf den bezirklichen Produkthaus-

halt sowie eine Integration von Zielvereinbarungsergebnissen in die Bezirksbudgetierung.  

Die Senatsverwaltung für Finanzen bringt die Perspektive der gesamtstädtischen Ressourcen-

steuerung ein. Sie stellt dabei die Rückkopplung der Zielvereinbarung zu den Bezirkszuweisun-

gen sicher, prüft deren Kompatibilität mit dem Berliner Rechnungswesen und der Produkt-

budgetierung und beteiligt sich an der Prüfung übergreifender Anforderungen/Vorgaben an 

die Erarbeitung von Zielvereinbarungen. Die Senatsverwaltung für Finanzen ist in Zielvereinba-

rungsprozessen mit zwei Rollenträgern eingebunden: Zum einen mit dem Referat II H – Ange-

legenheiten der Bezirke – zur Begleitung aus Sicht einer ergebnis- und wirkungsorientierten 

Steuerung zwischen Bezirks- und Senatsverwaltungen mit Schnittstelle zum Landeshaushalt. 

Zum anderen durch den für den jeweiligen Einzelplan zuständigen Revisionsbereich. 

Die Senatskanzlei – Referat Gesamtstädtische Verwaltungssteuerung (V B) – setzt die gesamt-

städtischen Standards für die Erarbeitung von Zielvereinbarungen. Damit kommt ihr einerseits 

die Rolle der zentralen Koordination, andererseits eine beratende und unterstützende Rolle 

über alle gesamtstädtischen Zielvereinbarungen zu, um die Senatsfachverwaltungen bei der 

Wahrnehmung ihrer originären Steuerungsverantwortung zu fördern. Sie berät die Senatsfach-

verwaltungen strategisch-konzeptionell, unterstützt den Aufbau der erforderlichen Strukturen 

und eines datengestützten Monitorings auf Grundlage der Zielvereinbarungen und hält Arbeits-

hilfen (→ siehe Muster-Zielvereinbarung) sowie interne und externe Unterstützungsangebote (→ 

https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/230703_muster_fachlichezv.docx?ts=1738067728
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Kapitel VI.) vor. Darüber hinaus koordiniert sie die Abstimmung in den übergeordneten Steue-

rungsgremien für gesamtstädtische Zielvereinbarungen (→ AG Finanzen und Controlling sowie 

→ Steuerungskreis gesamtstädtische Zielvereinbarungen) und fungiert als Geschäftsstelle. Ihr 

kommt außerdem eine übergeordnete Mittler- und Steuerungsfunktion z. B. bei etwaigen Ziel-

konflikten von mehreren Zielvereinbarungen zu. Weiterhin hält sie die Einhaltung und Umset-

zung der Politischen Erklärung im Rahmen der Erarbeitung der gesamtstädtischen Zielverein-

barungen nach.  

Arbeits- und Steuerungsgremien 
AG Zielvereinbarung 

Die AG Zielvereinbarung ist das zentrale kooperative Arbeitsgremium im gesamten Zielverein-

barungsprozess – von der Erarbeitung und Umsetzung bis hin zur Fortschreibung und Umset-

zung nach Fortschreibung (siehe → Kapitel IV. – Prozess und Anlage Prozessmodelle).  

Die AG Zielvereinbarung wird von der steuerungsverantwortlichen Senatsverwaltung initiiert. 

Dabei kann auf in dem Handlungsfeld bereits bestehenden Gremien und Abstimmungsstruktu-

ren aufgebaut werden. Die AG erarbeitet unter der Federführung der Senatsfachverwaltung 

den Zielvereinbarungsentwurf, begleitet die Umsetzung auf Grundlage des vereinbarten Moni-

torings zur Zielerreichung, evaluiert die Zielvereinbarungsergebnisse, leitet Maßnahmen ab 

und entwickelt die Fortschreibung der Zielvereinbarung. Des Weiteren stellen die Mitglieder der 

AG eine kontinuierliche Rückkopplung und Kommunikation mit der jeweils durch sie vertretenen 

Gruppe sicher.  

Die oben beschriebenen Rollen, die die Fach- und Finanzperspektive sowohl auf Senats- als 

auch Bezirksebene umfassen, wirken in der AG Zielvereinbarung durch mandatierte Vertretun-

gen im gesamten Zielvereinbarungsprozess mit.  

Standardmäßig setzt sich die AG Zielvereinbarung wie folgt zusammen:  

Organisation und Funktionsbezeichnung Rolle / mandatierte Vertretung 

Bezirke mind. 4 Fachvertreter:innen, 

i.d.R. Amts-/Fachbereichsleitun-

gen 

Fachliche Perspektive Bezirke  

Bezirke 1 Vertreter:in StD bzw. SE Fin  

(Benennung durch AG Finanzen 

und Controlling) 

Finanzperspektive Bezirke 

Bezirke 1 Vertreter:in GPM-Beratung  

(Benennung durch AG Finanzen 

und Controlling) 

Bezirkliche GPM-Beratung im jeweiligen 

Politikfeld 

Senats-

verwal-

tung 

i.d.R. Referatsleitung Prozess- und Steuerungsverantwortliche/r 

für das jeweilige Themenfeld  

Senats-

verwal-

tung 

i.d.R. Fachreferent:in Federführung des Erarbeitungs- und Umset-

zungsprozesses der Zielvereinbarung; fach-

liche Perspektive steuerungsverantwortliche 

Senatsverwaltung  

SenFin 1 Vertreter:in Referat II H  Begleitung aus Sicht einer ergebnis- und 

wirkungsorientierten Steuerung zwischen 

Bezirks- und Senatsverwaltungen mit 

Schnittstelle zum Landeshaushalt 

SenFin 1-2 Vertreter:innen Revisionsbe-

reich  

Begleitung aus Sicht der Revision für den je-

weiligen Einzelplan 
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Skzl 1-2 Referent:innen Zentrale Koordination und Unterstützung 

gesamtstädtische Zielvereinbarungen 

Bezirke 1 Vertreter:in GStPk  Beratung und Begleitung zu Auswirkungen 

auf den bezirklichen Produkthaushalt  

ggfs. als Begleitung der AG-Arbeit (vgl. Kapitel VI. – Unterstützungsmöglichkeiten) 

extern Organisationsberatung für ZV Begleitung und Unterstützung  

AG Finanzen und Controlling 

In der Steuerungs- und Abstimmunsgsstruktur zu gesamtstädtischen Zielvereinbarungen fun-

giert die AG Finanzen und Controlling als Beratungsgremium insbesondere im Hinblick auf 

Finanzfragen. Die AG vereint Vertretungen beider Berliner Verwaltungsebenen: Sie setzt sich 

aus Vertretungen der Steuerungsdienstleitungen sowie der Leitungen der Serviceinheiten Finan-

zen, der Senatsverwaltung für Finanzen sowie der Senatskanzlei – Referat Gesamtstädtische 

Verwaltungssteuerung – zusammen. 

Durch die AG wird gewährleistet, dass die bezirkliche Ressourcen- und GPM-Perspektive in 

allen Zielvereinbarungsprozessen eingebracht wird. In der Regel ist die AG Finanzen und Con-

trolling durch jeweils zwei mandatierte Vertretungen in jeder AG Zielvereinbarung vertreten und 

lässt sich von diesen permanent über den Erarbeitungs- bzw. Umsetzungsprozess informieren. 

Zum Abschluss der Erarbeitungsphase berät die AG Finanzen und Controlling den Zielverein-

barungsentwurf, bevor er dem ,Steuerungskreis gesamtstädtische Zielvereinbarungen‘ vorge-

legt wird. An die AG Finanzen und Controlling können sich darüber hinaus alle Verantwortlichen 

für Zielvereinbarungen in ihren spezifischen Finanzfragen wenden (→ Informationen zu den Mit-

gliedern und Sitzungen der AG Finanzen und Controlling). Die AG Finanzen und Controlling 

arbeitet auf Grundlage einer → Geschäftsordnung.  

Steuerungskreis gesamtstädtische Zielvereinbarungen 

Der ,Steuerungskreis gesamtstädtische Zielvereinbarungen‘ ist das zentrale politische Bera-

tungsgremium für den Erarbeitungs- und Umsetzungsprozess gesamtstädtischer Zielvereinba-

rungen gemäß § 19 LOG BE und wurde mit Zustimmung des Rates der Bürgermeister vom 21. 

Juli 2022 zur Einrichtung des ,Steuerungskreises gesamtstädtische Zielvereinbarungen‘ etab-

liert. 

Der Steuerungskreis ist in allen Phasen eines Zielvereinbarungsprozesses eingebunden und 

stellt sicher, dass jeweils die Fach- und Finanzperspektive auf Senats- und Bezirksverwaltungs-

ebene verlässlich in den Zielvereinbarungsprozess eingebracht wird. Das Gremium besteht aus 

Vertretungen der Bezirke sowie der Senatsverwaltungen auf Ebene der politischen Leitung und 

umfasst sowohl die Finanz- als auch Fachperspektive:  

Ständige Mitglieder sind auf bezirklicher Ebene die Mitglieder der AG Ressourcensteuerung. 

Auf Senatsebene sind als ständige Mitglieder, die auch die Sitzungen des Steuerungskreises 

leiten, die Chief Digital Officer des Landes Berlin und Staatssekretärin für Digitales und Ver-

waltungsmodernisierung sowie die Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Finanzen ver-

treten.  

Neben den ständigen Mitgliedern nehmen anlassbezogen zu den einzelnen Fachthemen der 

gesamtstädtischen Zielvereinbarungen wechselnde Mitglieder auf Bezirks- und Senatsebene 

teil. Wechselnde Mitglieder auf bezirklicher Ebene sind bis zu fünf Fachstadträtinnen bzw. Fach-

stadträte des jeweiligen Themas, die im Steuerungskreis nicht bereits durch ständige Mitglieder 

vertreten sind. Wechselndes Mitglied auf Senatsebene ist die für das jeweilige Thema zustän-

dige Staatssekretärin bzw. der zuständige Staatssekretär. 

Der Steuerungskreis hat beratende, informierende und entscheidungsvorbereitende Funktionen 

für alle gesamtstädtischen Zielvereinbarungen in allen Verhandlungs-, Umsetzungs- und Ent-

scheidungsphasen. Er beschließt über die Aufnahme neuer Handlungsfelder in die Politische 

Zielvereinbarung, an die sich die Erarbeitung einer gesamtstädtischen Zielvereinbarung durch 

https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/artikel.1302428.php
https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/artikel.1302428.php
https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/241016_geschaeftsordnung_ag_finanzen_und_controlling_version_10.pdf?ts=1738067728
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die AG Zielvereinbarung anschließt. Er berät den final erarbeiteten Zielvereinbarungsentwurf, 

gibt Hinweise zu Änderungs- bzw. Weiterentwicklungsbedarfen und beschließt, ob die Zielver-

einbarung zum Abschluss durch die Vertragsparteien empfohlen wird. 

Im Rahmen der Umsetzungsphase wird der Steuerungskreis regelmäßig über den Umsetzungs- 

und Zielerreichungsstand durch die zuständige Senatsfachverwaltung informiert und berät über 

Steuerungs- und Handlungserfordernisse. Des Weiteren berät der Steuerungskreis bei Fort-

schreibungen von Zielvereinbarungen über die erreichten Ergebnisse und ggfs. bestehende An-

passungswünsche. Soweit im Einzelplan der Senatskanzlei im jeweiligen Doppelhaushalt zent-

ral Verstärkungsmittel zur Unterstützung der Umsetzung von Zielvereinbarungen etatisiert sind, 

entscheidet der Steuerungskreis über die Verwendung der Mittel. 

Die Senatskanzlei – Referat Gesamtstädtische Verwaltungssteuerung – übernimmt als Ge-

schäftsstelle federführend die Vorbereitung und Begleitung der Sitzungen des Steuerungskrei-

ses im engen Austausch mit der Senatsverwaltung für Finanzen (→ Informationen zu den Mit-

gliedern und Sitzungen des Steuerungskreises).  

IV. Prozess – Von der Erarbeitung 
über die Unterzeichnung zur Umset-
zung und Steuerung 
 

Die Senatskanzlei – Referat Gesamtstädtische Verwaltungssteuerung – hat einen Standard für 

den Prozess der Erarbeitung und den Abschluss von gesamtstädtischen Zielvereinbarungen 

gemäß einschließlich der fachlichen und politischen Abstimmungsschritte und des rechtswirk-

samen Abschlusses erarbeitet.  

Als Berliner Standardprozess ist dieser in der Prozessbibliothek des Landes Berlin sowie in An-

lage zu diesem Kompass hinterlegt (Hauptprozess Erarbeitung und Abschluss einer Zielverein-

barung, Teilprozess formelle Beteiligung AG Finanzen und Controlling sowie Teilprozess rechts-

wirksamer Abschluss einer Zielvereinbarung, → siehe nähere Informationen im Beschäftigten-

portal).  

Bei der gesamtstädtischen Steuerung eines Handlungsfelds über gesamtstädtische Zielverein-

barungen lassen sich insgesamt acht Phasen unterscheiden, die im Folgenden näher erläutert 

werden. Dabei wird ausgehend von den bisherigen Erfahrungen mit der Erarbeitung und Um-

setzung von gesamtstädtischen Zielvereinbarungen auf die entscheidenden Erfolgsfaktoren 

der Steuerung über Zielvereinbarung eingegangen. Die → Checkliste im Anhang zu diesem 

Kompass verdeutlicht zudem kurz und knapp, welche einzelnen Arbeitsschritte zu gehen sind. 

Phase 1: Vorarbeiten  
Im Regelfall finden (weit) vor der offiziellen Aufnahme eines Handlungsfelds in die Politische 

Erklärung erste Vorarbeiten statt. Ausgehend von den Richtlinien der Regierungspolitik definiert 

die steuerungsverantwortliche Senatsverwaltung das Handlungsfeld, in dem über eine gesamt-

städtische Zielvereinbarung Qualitätsziele für die Bürgerinnen und Bürger erreicht werden sol-

len.  

Unter Handlungsfeld ist der Teilbereich eines Politikfelds zu verstehen, in dem Leistungsverbes-

serungen erzielt werden sollen (z. B. Öffentliche Bibliotheken innerhalb des Politikfelds Kultur). 

Die Zielsetzung gibt die Steuerungsrichtung vor (z. B. „Bibliotheken als Dritte Orte stadtweit 

stärken“). 

Es ist ein zentraler Erfolgsfaktor, dass die steuerungsverantwortliche Senatsverwaltung in dieser 

Phase Klarheit über ihre fachlichen und strategischen Zielsetzungen für das jeweilige Hand-

lungsfeld sowie die damit verbundenen Erwartungen an den Zielvereinbarungsprozess ge-

winnt.  

https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/artikel.1233807.php
https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/artikel.1233807.php
https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/erarbeitung-und-abschluss-einer-zielvereinbarung-nach-_-6a-abs2-azg-2024-07-12_13-25-06.png?ts=1738067728
https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/erarbeitung-und-abschluss-einer-zielvereinbarung-nach-_-6a-abs2-azg-2024-07-12_13-25-06.png?ts=1738067728
https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/formelle-beteiligung-ag-fin_con-koordinieren-2024-12-02_13-21-35.png?ts=1738067728
https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/tp_rechtswirksamer-abschluss-zv-2024-07-12_13-25-40.png?ts=1738067728
https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/tp_rechtswirksamer-abschluss-zv-2024-07-12_13-25-40.png?ts=1738067728
https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/artikel.1509285.php
https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/artikel.1509285.php
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Die Erwartungshaltung hinsichtlich der Erarbeitung einer Zielvereinbarung muss durch die po-

litische Leitung der Senatsfachverwaltung in einem konkreten Auftrag an die Arbeitsebene des 

Ressorts kommuniziert werden. Nach dieser Auftragsklärung obliegt es dem Fachbereich der 

jeweiligen Senatsverwaltung, den weiteren Prozess vorzubereiten und zu organisieren. 

Hierzu gehört die Erarbeitung fachlicher Zielvorschläge, auf die sich die Steuerung ausrichten 

soll. Dies umfasst auch die Klärung der Datenlage und die Frage, ob der Senatsfachverwaltung 

bereits alle steuerungsrelevanten Daten zur Erarbeitung einer Zielvereinbarung zur Verfügung 

stehen und damit eine Zielerreichung gemessen werden kann. 

Entsprechend ihrer im → III. Kapitel beschriebenen Rolle berät die Senatskanzlei – Referat Ge-

samtstädtische Verwaltungssteuerung – die steuerungsverantwortliche Senatsverwaltung stra-

tegisch-konzeptionell in der Phase der Vorbereitung eines Zielvereinbarungsprozesses. 

Die Projektverläufe sind individuell. Bestimmte Meilensteine der Muster-Zeitschiene sind jedoch 

in allen Zielvereinbarungsprozessen zu finden und sollten von Beginn an mitgedacht und ge-

plant werden. 

Phase 2: Aufnahme durch den Steuerungskreis 
Sind die Vorarbeiten soweit gereift, dass das Handlungsfeld und die zentralen Zielsetzungen 

für die Steuerung innerhalb des Handlungsfelds über eine gesamtstädtische Zielvereinbarung 

gemäß § 19 LOG BE klar umrissen sind, entscheidet der Steuerungskreis über die Aufnahme in 

die Politische Erklärung. 

Die aktuelle Liste der Handlungsfelder und der jeweiligen Zielsetzungen, die der Steuerungs-

kreis nach einer Neujustierung in die Politischen Erklärung aufgenommen hat, findet sich im  

→ Beschäftigtenportal. 

An den Beschluss des Steuerungskreises zur Aufnahme des Handlungsfelds in die Politische 

Erklärung schließt sich der Beginn der Erarbeitung der gesamtstädtischen Zielvereinbarung an. 

Der Titel der Zielvereinbarung richtet sich in der Regel nach der Zielsetzung entsprechend des 

Beschlusses des Steuerungskreises und sollte in einer der ersten Sitzungen der AG Zielverein-

barung festgelegt werden. 

Phase 3: Erarbeitung  
Die Phase der Erarbeitung einer Entwurfsversion für eine gesamtstädtische Zielvereinbarung 

wird mit der konstituierenden Sitzung der AG Zielvereinbarung eingeleitet. 

https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/artikel.897660.php
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Die Senatsfachverwaltung identifiziert die relevanten Stakeholder entsprechend der im 

→ III. Kapitel skizzierten Rollen und lädt sie zur Mitwirkung in der AG Zielvereinbarung ein. Für 

die bezirkliche GPM- sowie Finanzperspektive entsendet die AG Finanzen und Controlling man-

datierte Vertretungen. Der Erstkontakt erfolgt in diesem Fall über die Senatskanzlei –  Referat 

V B –, ebenso wie der Erstkontakt zur Vertretung der GstPK. Um die Arbeitsfähigkeit der AG 

Zielvereinbarung sicherzustellen, ist es wichtig, aus allen im III. Kapitel benannten Bereichen 

jeweils Vertrertungen zu benennen und einzubinden. 

Die erste Sitzung der AG Zielvereinbarung ist der Auftakt für den Erarbeitungsprozess einer 

Zielvereinbarung. Zu Beginn besteht die Verlockung, schnell in die Bearbeitung von Detailfra-

gen einzusteigen: Welcher Indikator ist der beste? Wie sollen wir das genau messen? Wie be-

rücksichtigen wir die unterschiedlichen Voraussetzungen in den Bezirken? 

Die erste Sitzung der AG Zielvereinbarung sollte jedoch einen anderen Fokus haben. Zuerst ist 

die Auftragslage zu erläutern und sicherzustellen, dass alle Beteiligten ein einheitliches Ver-

ständnis über den Auftrag haben. Neben der Auftragsklärung sind die Abstimmung eines Vor-

gehensplans mit Arbeitspaketen und eines zu erreichenden Zeitziels unerlässlich. Das Projekt 

sollte „vom Ergebnis her gedacht“ und entsprechend geplant werden. Als Erfolgsfaktor hat sich 

erwiesen, den Prozess zu Beginn mit einer konkreten Zeit- und Maßnahmenplanung einschließ-

lich aller Sitzungstermine bis zum geplanten Abschluss zu strukturieren. Der Abstand zwischen 

den Sitzungsterminen sollte dabei möglichst nicht zu groß sein. 

Ein rechtzeitiger gemeinsamer Blick auf die verfügbare Datenlage zum Status quo und mögli-

che Datenquellen ist ebenfalls ratsam. Ein weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor ist es, rechtzeitig 

im Erarbeitungsprozess der Zielvereinbarung Transparenz und Klarheit über die zur Zielerrei-

chung verfügbaren Ressourcen herzustellen (siehe dazu → Kapitel V. – Ressourcen).   

Bis zur Erarbeitung eines Zielvereinbarungsentwurfs werden in der Regel acht bis zehn Sitzun-

gen der AG Zielvereinbarung benötigt. Die Senatskanzlei stellt eine → Muster-Zielvereinba-

rung bereit, die die zentralen Bausteine einer gesamtstädtischen Zielvereinbarung umfasst 

(insb. Festlegung der gemeinsamen Ziele und Indikatoren, des datenbasierten Monitorings so-

wie der Herstellung des Ressourcenbezugs). 

Je nach Größe der AG Zielvereinbarung kann es sich anbieten, themenspezifische Unterar-

beitsgruppen zu bilden, um zielorientiert voranschreiten und die AG-Sitzungen bestmöglich 

vorbereiten zu können. 

Zur Unterstützung der federführenden Senatsfachverwaltung und der Arbeit der AG Zielverein-

barung kann im Bedarfsfall auf eine externe Organisationsberatung zurückgegriffen werden 

(→ siehe VI. Kapitel - Unterstützungsmöglichkeiten).  

Die Senatskanzlei – Referat Gesamtstädtische Verwaltungssteuerung – bietet zudem in Zusam-

menarbeit mit ihrem Projektpartner Amt für Statistik Berlin-Brandenburg Unterstützung und Be-

ratung bei der Sammlung, Zusammenführung, Aufbereitung und Auswertung von steuerungsre-

levanten Daten und der (Weiter-)Entwicklung von Steuerungskennzahlen, die für das datenge-

stützte Monitoring der Zielerreichung benötigt werden (→ VI. Kapitel zur Zusammenarbeit mit 

dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg). 

Die kontinuierliche Rückkopplung der Mitglieder der AG Zielvereinbarung mit der durch sie 

jeweils vertretenen Gruppe (→ III. Kapitel) ist ein entscheidender Erfolgsfaktor auf dem Weg 

zum Abschluss einer gesamtstädtischen Zielvereinbarung. Die relevanten Gremien und Stake-

holder sollten daher bereits während der Erarbeitungsphase regelmäßig zum Erarbeitungs-

stand informiert und an wichtigen Meilensteinen im Erarbeitungsprozess eingebunden werden. 

Für die fachliche Perspektive der Bezirke kann dies bspw. über die Runden der Amtsleitungen 

und der Bezirksstadträt:innen sichergestellt werden; für die bezirkliche Finanzperspektive über 

die regelmäßigen Runden der Amtsleitungen für Finanzen und/oder der Steuerungsdienstlei-

tungen. Auch die AG Finanzen und Controlling sollte schon während der Erarbeitungsphase 

über Zwischenstände informiert werden. Die Senatskanzlei – Referat Gesamtstädtische Verwal-

tungssteuerung – unterstützt dabei, diese Aufgabe eines jeden AG-Mitgliedes zu Beginn der 

https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/230703_muster_fachlichezv.docx?ts=1738067728
https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/230703_muster_fachlichezv.docx?ts=1738067728
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AG-Arbeit deutlich hervorzuheben. Die Information der AG Finanzen und Controlling beispiels-

weise sollte primär durch die von ihr benannten Vertretungen („mandatierte Vertretung“) in der 

AG Zielvereinbarung erfolgen. 

Die Erarbeitungsphase ist abgeschlossen, wenn die AG Zielvereinbarung sich auf eine Entwurfs-

fassung der Zielvereinbarung verständigt hat. 

Phase 4: Fachliche und politische Abstimmung  
Die Phase der fachlichen und politischen Abstimmung wird eingeläutet, wenn die AG Zielver-

einbarung sich auf eine Entwurfsfassung verständigt hat.  

In einem nächsten Schritt wird der Zielvereinbarungsentwurf im Rahmen einer Vorab-Beteili-

gung parallel sowohl aus Fachperspektive durch die Amtsleitungen als auch aus Finanzper-

spektive durch die Steuerungsdienstleitungen und Leitungen der Serviceeinheiten Finanzen be-

wertet. Die Rückmeldungen werden durch die federführende Senatsfachverwaltung konsolidiert 

und erneut in die AG Zielvereinbarung gegeben. Soweit sich aus den Rückmeldungen Anpas-

sungsbedarfe ergeben, arbeitet die AG Zielvereinbarung die Änderungen in die Zielvereinba-

rung ein und erstellt auf dieser Grundlage eine finale Entwurfsfassung. Der Prozess der Vorab-

Beteiligung der Fach- und Finanzperspektive ist in dem modellierten Teilprozess ,Formelle Be-

teiligung der AG Finanzen und Controlling koordinieren‘ (→ Standardprozess) dargestellt.  

Ist die Vorab-Beteiligung erfolgt und liegt eine finale Entwurfsfassung der Zielvereinbarung vor, 

wird diese den Mitgliedern der AG Finanzen und Controlling zur Beratung vorgelegt, die etwa 

alle zwei Monate zusammentrifft. In der Regel stellt der/die federführende Fachreferent/in der 

Senatsfachverwaltung mit Unterstützung des Mitglieds der AG Zielvereinbarung, das durch die 

AG Finanzen und Controlling für die bezirkliche Finanzperspektive zur Mitwirkung mandatiert 

wurde, die zentralen Eckpunkte der Zielvereinbarung im Rahmen einer Sitzung der AG Finanzen 

und Controlling vor. Bei der Befassung der AG Finanzen und Controlling sind die Festlegungen 

der → Geschäftsordnung zu beachten (z. B. Einreichung der finalen Unterlagen bis spätestens 

14 Tage vor Sitzungstermin). Die jeweiligen Sitzungstermine werden durch die Senatskanzlei – 

Referat Gesamtstädtische Verwaltungssteuerung – kommuniziert und sollten in der Zeitplanung 

berücksichtigt werden. 

Sollten durch die AG Finanzen und Controlling wesentliche Änderungsvorschläge an der Ent-

wurfsfassung angebracht werden, muss diese noch einmal in der AG Zielvereinbarung und ggf. 

den weiteren beteiligten Gremien abgestimmt werden. (→ Standardprozess). Der beste Weg, 

dies zu vermeiden, ist eine kontinuierliche Rückkopplung und Abstimmung mit allen relevanten 

Stakeholdern bereits im Rahmen der Erarbeitungsphase (siehe Hinweise bei → Phase 3).  

Empfiehlt die AG Finanzen und Controlling die Behandlung des erarbeiteten Zielvereinba-

rungsentwurfs im Steuerungskreis, kann das Thema für eine Sitzung des Steuerungskreises an-

gemeldet werden. Hierzu stellt die Senatskanzlei – Referat Gesamtstädtische Verwaltungssteu-

erung – eine → Muster-Beschlussvorlage zur Verfügung. Zwischen der Befassung in der AG 

Finanzen und Controlling und dem Steuerungskreises sollten im Regelfall mindestens vier Wo-

chen liegen. 

Der Steuerungskreis berät den Zielvereinbarungsentwurf und beschließt, ob die Zielvereinba-

rung den Vertragsparteien auf Senats- und Bezirksebene zum Abschluss empfohlen werden 

kann.  

Phase 5: Abschluss 
Mit Beschluss des Steuerungskreises, dass die Zielvereinbarung zum Abschluss empfohlen wird, 

beginnt der Zustimmungsprozess. Mit Inkrafttreten des Landesorganisationsgesetzes entfällt 

die bisher in § 6a AZG  vorgeschriebene „Schriftform“ und wird durch die „Textform“ ersetzt. 

Statt eigenhändiger Unterschriften ist nunmehr die schriftlich dokumentierte Zustimmung (z. B. 

per Email) zum gespeicherten und damit dauerhaft abrufbaren Dokument (der finalen Zielver-

einbarung) ausreichend (§ 19 Abs. 5 LOG BE). 

https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/formelle-beteiligung-ag-fin_con-koordinieren-2024-12-02_13-21-35.png?ts=1738067728
https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/241016_geschaeftsordnung_ag_finanzen_und_controlling_version_10.pdf?ts=1738067728
https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/formelle-beteiligung-ag-fin_con-koordinieren-2024-12-02_13-21-35.png?ts=1738067728
https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/240814_mustervorlage_steuerungskreis_zv.docx
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Im Zustimmungsprozess sind folgende Schritte zu beachten: 

1. In einem ersten Schritt sind die Zielvereinbarungsdokumente in der vom Steuerungskreis 

zum Abschluss empfohlenen finalen Fassung (Text der Zielvereinbarung und ggfs. Anla-

gen) so anzupassen, dass es keine ,Entwürfe‘/,Entwurfsfassungen‘ mehr sind. Felder für 

eigenhändige Unterschriften sind nicht erforderlich, da der rechtswirksame Abschluss ei-

ner gesamtstädtischen Zielvereinbarung der Textform im Sinne von § 126b BGB und nicht 

mehr der Schriftform bedarf (§ 19 Abs. 5 LOG BE).  

2. Einholung der Zustimmung I: Die finalen Zielvereinbarungsdokumente werden zunächst 

an alle Vertragsparteien mit Ausnahme der Senatsverwaltung für Finanzen, d.h. an 

die/den fachlich zuständige/n Staatssekretärin bzw. Staatssekretär sowie die Bezirksbür-

germeisterinnen bzw. Bezirksbürgermeister sowie die zuständigen Fachstadträtinnen bzw. 

Fachstadträte aller Bezirke, mit der Bitte um Zustimmung formlos per E-Mail versendet. 

Ein kurzes Begleitschreiben zur Einordnung ist sehr sinnvoll. Als Rückmeldefrist werden 

zwei bis drei Wochen empfohlen. Es ist ratsam, die Fachamtsleitungen und die AG Finan-

zen und Controlling bei Übersendung in Kopie zu nehmen. Die eingehenden Zustimmun-

gen sind in geeigneter Weise an einem Ort abzuspeichern und zu dokumentieren.  

Gemäß § 15 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) werden Zielvereinbarungen der BVV 

grundsätzlich nach Abschluss zur Kenntnisnahme gegegeben. Es ist sinnvoll, diesen Ver-

fahrenshinweis in das kurze Begleitschreiben aufzunehmen.  

3. Einholung der Zustimmung II: Liegen die Zustimmungen aller unter Ziffer 2.) genannten 

Vertragsparteien vor, ist die Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen einzuholen. 

Dazu ist neben den finalen Zielvereinbarungsdokumenten die dokumentierte Zustimmung 

der übrigen Vertragsparteien der Senatsverwaltung für Finanzen zu übermitteln.  

4. Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation: Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nach Ab-

schluss der gesamtstädtischen Zielvereinbarung obliegt der zuständigen Senatsverwal-

tung. Der Unterausschuss „Bezirke, Personal und Verwaltung sowie Produkthaushalt und 

Personalwirtschaft“ des Hauptausschusses hat beschlossen, dass alle abgeschlossenen 

Zielvereinbarungen im Internet der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden sollen. 

Die abgeschlossene Zielvereinbarung ist daher  auf der Internetpräsenz der federführen-

den Senatsfachverwaltung einzustellen. Die Senatskanzlei – Referat Gesamtstädtische 

Verwaltungssteuerung – hinterlegt eine entsprechende Verlinkung auf ihrer → Internet-

seite.  

In Anlage zu diesem Kompass ist die Abschlussphase als Berliner Standardprozess hinterlegt 

(→ Teilprozess rechtswirksamer Abschluss einer ZV). Liegt die Zustimmung aller politisch-fach-

lich Verantwortlicher vor, tritt die gesamtstädtische Zielvereinbarung in Kraft. 

Phase 6: Umsetzung 
Die Umsetzung der in der Zielvereinbarung vereinbarten Maßnahmen sollte in einem Zeit- und 

Maßnahmenplan konkret geplant und vorbereitet werden. Für die Erarbeitung und die Abstim-

mung des Zeit- und Maßnahmenplans sollte bereits die Unterzeichnungsphase genutzt werden. 

Die AG Zielvereinbarung spielt auch in der Umsetzungsphase eine entscheidende Rolle: Sie 

ist standardmäßig zentraler Teil der in der Zielvereinbarung vereinbarten Steuerungsstruktur 

und begleitet fortlaufend den Umsetzungsstand, den Grad der Zielerreichung auf Grundlage 

des datengestützten Monitorings und tauscht sich über mögliche Nachsteuerungs- und Wei-

terentwicklungsbedarfe auf Grundlage der Indikatoren und Daten aus. 

Die AG Zielvereinbarung sollte daher weiterhin regelmäßig, wenn auch in größeren zeitlichen 

Abständen als noch in der Erarbeitungsphase, einberufen werden und, wenn sinnvoll, in die 

Umsetzung einzelner Maßnahmen aktiv eingebunden werden (etwa im Rahmen von Unterar-

beitsgruppen zur Umsetzung einzelner in der Zielvereinbarung vereinbarter Arbeitspakete). 

https://www.berlin.de/rbmskzl/politik/senatskanzlei/verwaltungssteuerung/gesamtstaedtische-zielvereinbarungen/
https://www.berlin.de/rbmskzl/politik/senatskanzlei/verwaltungssteuerung/gesamtstaedtische-zielvereinbarungen/
https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/tp_rechtswirksamer-abschluss-zv-2024-07-12_13-25-40.png?ts=1738067728
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Den Mitgliedern der AG Zielvereinbarung kommt während der Umsetzungsphase weiterhin die 

Aufgabe zu, den kontinuierlichen Kommunikations- und Informationsfluss gegenüber der je-

weils durch sie vertretenen Gruppe sicherzustellen (→ Kapitel III. – Rollen und Verantwortlich-

keiten).  

Phase 7: Fortschreibung 
Gesamtstädtische Zielvereinbarungen sind in der Regel ein kooperatives Steuerungsinstrument 

zwischen Senats- und Bezirksverwaltungen, mit dem eine kontinuierliche, datenbasierte Steu-

erung gesamtstädtischer Handlungsfelder verfolgt wird. Daher schließt sich an den Abschluss 

und die Umsetzung einer gesamtstädtischen Zielvereinbarung ihre stetige Weiterentwicklung 

und Fortschreibung an. 

Ausgehend von den Umsetzungsergebnissen, des Grads der Zielerreichung und der Erkennt-

nisse aus dem datengestützten Monitoring wird in der AG Zielvereinbarung der Entwurf für die 

Fortschreibung der Zielvereinbarung erarbeitet. Die dargestellten → Phasen 3 bis 5 – Erarbei-

tung bis Abschluss – schließen sich an.  

Der Umfang des Weiterentwicklungsbedarfs kann von Handlungsfeld zu Handlungsfeld variie-

ren: Er kann sich auf die Überprüfung und Neufestlegung der Mindest- und Zielwerte für bereits 

vereinbarte Qualitätsstandards beschränken, wenn diese sich bei der Umsetzung der gemein-

samen Leistungsversprechen bewährt haben. 

Es kann auch eine inhaltliche Neujustierung und Weiterentwicklung der Qualitätsstandards 

angezeigt sein. Dies ist bspw. dann der Fall, wenn sich auf Basis des datengestützten Monito-

rings erweist, dass die Qualitätsstandards nicht hinreichend auf das übergeordnete Steue-

rungsziel und die gemeinsamen Leistungsversprechen einzahlen, sich die gesetzlichen, struktu-

rellen und/oder finanziellen Rahmenbedingungen in dem Handlungsfeld wesentlich verändern 

oder wenn etwa schon bei der erstmaligen Erarbeitung der Zielvereinbarung die Verständigung 

erfolgt ist, weitere Qualitätsstandards im Rahmen der Fortschreibung der Zielvereinbarung ein-

zubeziehen. 

Insgesamt hat die Erfahrung gezeigt, dass Fortschreibungsprozesse weniger Zeit in Anspruch 

nehmen als die erstmalige Erarbeitung. Dies gilt insbesondere dann, wenn die AG Zielverein-

barung bereits in der → Umsetzungsphase regelmäßig in den Fortgang der Zielvereinbarung 

und ihre Umsetzung eingebunden bleibt.  

Phase 8: Umsetzung nach Fortschreibung  
Mit dem Vorliegen der Unterschriften der politisch-fachlich Verantwortlichen erfolgt die Umset-

zung der fortgeschriebenen gesamtstädtischen Zielvereinbarung. Es schließt sich also eine wei-

tere → Umsetzungsphase an. 

V. Ressourcen 
Ohne Ressourcenmanagement ist die Steuerung eines Handlungsfeldes unvollständig. In ge-

samtstädtischen Zielvereinbarungen ist daher immer auch ein Ressourcenbezug zur Zielerrei-

chung herzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 Satz 1 LOG BE). Die Herausforderung in der Berliner Ver-

waltung besteht darin, dass verschiedene Stellen auf beiden Verwaltungsebenen in dieses Res-

sourcenmanagement eingebunden sind. Gesamtstädtische Zielvereinbarungen tragen vor die-

sem Hintergrund zu mehr Transparenz und Verbindlichkeit des Ressourceneinsatzes bei, sind 

aber kein Verteilungsinstrument. Im Regelfall werden Zielvereinbarungen auf Grundlage der 

vorhandenen Ressourcenausstattung abgeschlossen, wofür sich der Begriff „regelfinanzierte 

Zielvereinbarung“ etabliert hat. „Mehrmittelfinanzierte Zielvereinbarungen“, die eine quantita-

tive oder qualitative Ausweitung von Leistungen beinhalten, werden in 2026/27 die Ausnahme 

bleiben (vgl. Auftsellungsrundschreiben 2026/2027). 
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Die vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen der Bezirksämter innerhalb des je-

weiligen Handlungsfeldes sind in der Zielvereinbarung explizit zu benennen (entsprechend der 

→ Muster-Zielvereinbarung). 

Regelfinanzierte Zielvereinbarungen 
Gesamtstädtische Zielvereinbarungen nach § 19 LOG BE sollen dem steuernden Bereich er-

möglichen, gemeinsam mit den bezirklichen Fachämtern innerhalb ihres gemeinsamen Hand-

lungsfeldes 

• realistische und für beide Seiten verbindliche Ziele zu vereinbaren, 

• Indikatoren zu vereinbaren, anhand derer die Zielerreichung gemessen werden kann, 

• ein kontinuierliches, kennzahlenbasiertes Monitoring der Zielerreichung zu entwickeln, 

• Maßnahmen zu verabreden, die zur Leistungsverbesserung umgesetzt werden sollen 

und 

• eine Steuerungs- und Abstimmungsstruktur aufzubauen, die dauerhaft eine Zusam-

menarbeit auf Grundlage einer evidenzbasierten Steuerung ermöglicht. 

All dies kann auf beiden Verwaltungsebenen innerhalb der bestehenden Ressourcenausstat-

tung erfolgen. Für die Umsetzung der vereinbarten Qualitätsziele der Zielvereinbarung müssen 

also im Regelfall keine zusätzlichen Finanzmittel bereitgestellt werden. Auf Bezirksebene erfolgt 

die Umsetzung auf Grundlage der Globalsummenzuweisung und deren innerbezirklichen Auf-

teilung im Rahmen der dritten Phase der Budgetierung. 

Für die Leistungserbringung steht im Zielvereinbarungserarbeitungsprozess somit die verbind-

liche Definition einheitlicher und gesamtstädtischer Standards der Dienstleistungsqualität im 

Sinne einer Transparenzvereinbarung im Vordergrund. Dabei kann es innerhalb der Bezirks-

haushalte infolge unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen der Vergangenheit zu Umschich-

tungsbedarfen kommen, um die vereinbarte Dienstleistungsqualität erreichen zu können. 

Mit dem Abschluss einer gesamtstädtischen Zielvereinbarung wird von allen Vertragsparteien 

anerkannt, dass die darin formulierten Ziele, Standards und Mindestwerte mit den verfügbaren 

Ressourcen erreichbar sind. Zugleich soll der Abschluss mehr Verbindlichkeit darüber gewähr-

leisten, dass die ausführenden Ämter die entsprechenden Ressourcen innerhalb ihrer Bezirke 

zur Verfügung gestellt bekommen. Gerade im Kontext von Haushaltskonsolidierung und Aufga-

benkritik bieten Zielvereinbarungen eine Möglichkeit, die Bedeutung eines Politik- bzw. Hand-

lungsfeldes hervorzuheben, die Auswirkungen potentieller Mittelkürzungen transparent darzu-

stellen und auf eine verbindliche politische Schwerpunktsetzung zu verweisen. 

Integration von Zielvereinbarungsergebnissen in die Be-
zirksbudgetierung 
Gesamtstädtische Zielvereinbarungen stehen in einem engen Zusammenhang zu Produkten 

und der Produktsummenbudgetierung. So kann die Erfüllung oder Nicht-Erfüllung von definier-

ten Qualitätszielen in die Bemessung der Globalsumme und des bezirklichen Produktsummen-

budgets mit einfließen (z. B. im Fall gesteigerter Mengen). 

Bereits bei der Erarbeitung einer Zielvereinbarung sollten die Qualitätsindikatoren den einzel-

nen Produkten zugeordnet werden. Dies bietet die Möglichkeit einer systematischen Verknüp-

fung der Zielvereinbarungsergebnisse mit den Daten der Kosten-/Leistungsrechnung (Kosten 

und Mengen), die ebenfalls eine relevante Information für den steuernden Bereich darstellen 

und ggf. beim Monitoring mit über die Zielvereinbarung abgebildet werden können. Sind die 

Leistungen der Bezirke mit konkreten Produkten verknüpft, wird die nötige Verzahnung der Ziel-

vereinbarungsergebnisse mit dem System der bezirklichen Regelfinanzierung hergestellt 

(bspw. über gesteigerte Produktmengen oder die Berücksichtigung von Qualität in der Men-

genberechnung → siehe regelfinanzierte Zielvereinbarungen). 

Falls erforderlich, sind Produktdefinitionen weiterzuentwickeln, z. B. im Hinblick auf die Pro-

duktstruktur, Bezugsgrößen, Plausibilitätskennzahlen der Mengenrevision. Es kann in einzelnen 

https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/230703_muster_fachlichezv.docx?ts=1738067728
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Fällen sinnvoll sein, ein neues Produkt zu entwickeln und einzuführen, um die bezirklichen Kosten 

und Leistungen für eine konkrete Verwaltungsleistung transparent zu machen. Aufgrund der Be-

deutung dieser Verknüpfung ist die bezirkliche Geschäftsstelle Produktkatalog in der AG Ziel-

vereinbarung stets mit vertreten. Sollte eine Befassung der Produktmentorengruppe mit diesem 

Thema notwendig sein, kann dies hierüber eingesteuert werden. 

 

Mehrmittelfinanzierte Zielvereinbarungen 
Soll im Ausnahmefall durch gesamtstädtische Zielvereinbarungen die Leistungserbringung in 

den Bezirken qualitativ und/oder quantitativ ausgeweitet werden, kann ein zusätzlicher Res-

sourcenbedarf bestehen. Beabsichtigt der steuernde Bereich eine Umsetzung der Zielverein-

barung mit zusätzlichen Ressourcen (mehrmittelfinanzierte Zielvereinbarung), muss er diese mit 

dem Doppelhaushalt 2026/27 auch für die bezirkliche Ebene in dem jeweiligen Fach-Einzel-

plan anmelden. Das Nähere ist im Aufstellungsrundschreiben der Senatsverwaltung für Finan-

zen geregelt: 

„Sofern der Abschluss einer neuen gesamtstädtischen Zielvereinbarung für die Jahre 2026/27 

beabsichtigt ist, die ausnahmsweise eine Leistungsausweitung beinhaltet, sind die Mehrmittel 

von der zuständigen Senatsverwaltung im zugehörigen Bezirkskapitel des Einzelplanes 27 beim 

Titel 97114 - Pauschale Mehrausgaben im Zusammenhang mit gesamtstädtische Zielverein-

barungen nach § 6a AZG – zu veranschlagen. Gleiches gilt für den Fall, dass bei bereits be-

stehenden Zielvereinbarungen eine Mittelaufstockung gegenüber dem Verstetigungsbetrag ge-

plant ist. Sowohl der Grund, als auch die Höhe und Zusammensetzung der Veranschlagung 

sind durch eine aussagefähige Erläuterung entsprechend deutlich zu machen. Für den Auf-

bau/die Erweiterung zentraler Steuerungskompetenzen, die in den betroffenen Senatsfachver-

waltungen (wie etwa für die Datenerhebung und -auswertung, die Einrichtung von Monitoring-

stellen, die Steuerung über Zielvereinbarungen) benötigt werden, ist Vorsorge in den relevanten 

Fachtiteln versehen mit der Zweckbindung gesamtstädtische Zielvereinbarung nach § 6a AZG 

der entsprechenden Einzelpläne (außerhalb des Einzelplan 27) zu treffen.“ 

Der Einsatz von zusätzlichen Ressourcen kann unterschiedlicher Gestalt sein: 

Anschubfinanzierung mit Ziel Regelfinanzierung  

Mithilfe einer Anschubfinanzierung im Sinne von zusätzlichen Mittel wird die angestrebte quali-

tative oder quantitative Leistungsausweitung seitens der Bezirke „angeschoben“ (z. B. über zu-

sätzliche Beschäftigungspositionen). Die Leistungsausweitung spiegelt sich in der Produkt-

Budgetierung wider, sodass nach Ablauf der Anschubfinanzierung ein Übergang in die Regel-

finanzierung erfolgen kann. 

Zielvereinbarungen mit Maßnahmenfinanzierung  

Bei einer Zielvereinbarung können Ressourcen ergänzend zur Zielerreichung auch für die Um-

setzung von Maßnahmen eingesetzt werden. Zusätzliche Mittel dienen hier zur Umsetzung der 

im Rahmen der Zielvereinbarung verabredeten Maßnahmen. 

Angleichungsmodell  

Die Leistungen der Bezirksämter in den verschiedenen Politikfeldern unterscheiden sich teils 

erheblich. Zielvereinbarungen können dazu dienen, die Leistungen stärker anzugleichen. Eine 

Möglichkeit ist die punktuelle Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen. Nur Bezirke, die bestimmte 

Mindestwerte bis dato nicht erreichen, erhalten nach diesem Modell zusätzliche Ressourcen im 

Sinne einer landesweiten Leistungsangleichung. 
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VI. Unterstützungsmöglichkeiten  
Die Senatskanzlei – das Referat Gesamtstädtische Verwaltungssteuerung (V B) – berät und un-

terstützt die Fachverwaltungen in Fragen von Steuerungsprozessen und -instrumenten. Sie be-

gleitet den gesamten Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Fortschreibung von gesamt-

städtischen Zielvereinbarungen. Ergänzend zu diesem internen Beratungsangebot können 

Fachverwaltungen während des Erarbeitungs-, Umsetzungs- und Fortschreibungsprozesses 

drei weitere zentrale Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen, die an dieser Stelle kurz 

dargestellt werden sollen (→ nähere Informationen und Ansprechpartner:innen im Beschäftig-

tenportal). 

 

Organisationsberatung und Projektmanagement  
Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung „Organisationsberatung für Zielvereinbarun-

gen“ hat die Senatskanzlei – Referat V B – das Unternehmen IMTB Consulting GmbH (kurz: 

IMTB) für Leistungen im Bereich Organisationsberatung und Projektmanagement gewonnen, 

um bei der Entwicklung, Umsetzung und Fortschreibung gesamtstädtischer Zielvereinbarungen 

gem. § 19 LOG BE zu unterstützen. 

Das Unterstützungsangebot der IMTB umfasst verschiedene Leistungen, die im Detail dem 

→ Standardleistungsportfolio entnommen werden können und zu denen insb. folgende Bau-

steine gehören:  

Unterstützung der Arbeit der AG Zielvereinbarung:  

 Projektmanagement und -koordination  

 Sitzungsbegleitung und -unterstützung  

 Entwurfserarbeitung  

 Evaluation und Weiterentwicklung vorhandener Steuerungsinstrumente 

Organisations- und Prozessberatung:  

 (Weiter-)Entwicklung und Aufbau von Steuerungs- und Kennzahlensystemen  

 Entwicklung von Bedarfs- und Prognosemodellen  

 Geschäftsprozessberatung  

 

Daten – Monitoring – Befragungen  
Mit dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg hat die Senatskanzlei eine Vereinbarung über 

Unterstützungsleistungen bei den Themen „Daten – Monitoring – Befragungen“ getroffen.  

Zudem stellt die Senatskanzlei eine zentrale Monitoring-Software zur datenbasierten Steue-

rung der Handlungsfelder gesamtstädtischer Zielvereinbarungen – → D:ASH – Daten: Analy-

sieren, Steuern, Handeln – bereit.  

Die Vereinbarung mit dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg umfasst folgende Unterstüt-

zungsleistungen:  

 Unterstützung und Beratung bei der Sammlung, Zusammenführung, Aufbereitung und Aus-

wertung von steuerungsrelevanten Daten sowie Datenpflege  

 Unterstützung bei der (Weiter-)Entwicklung von Steuerungskennzahlen auf Grundlage von 

Zielvereinbarungen  

 Aufbau und Pflege von Dashboard-Ansichten in der Anwendung D:ASH in Zusammenar-

beit mit den Nutzenden  

 Schulungen und Nutzendenadministration D:ASH  

 Konzepterstellung für die Durchführung von Mitarbeitenden- und Kund:innenbefragungen 

im Rahmen von gesamtstädtischen Zielvereinbarungen  

 Pilotierung der Befragungen auf Basis der erstellten Konzepte  

 Überführung der Befragungen in den Regelbetrieb auf Grundlage der Pilotierung  

 

https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/artikel.1039544.php
https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/artikel.1039544.php
https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/241127_standardleistungsportfolio_imtb.pdf?ts=1738067728
https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/artikel.1097622.php
https://b-intern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/artikel.1097622.php
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Geschäftsprozessmanagement  
Die im Referat Gesamtstädtische Verwaltungssteuerung angesiedelte Landesredaktion Pro-

zesse berät und begleitet gesamtstädtische Zielvereinbarungen aus Perspektive des gesamt-

städtischen Geschäftsprozessmanagements. 

Berliner Standardprozesse bilden die wesentlichen Aktivitäten für die Erbringung von Verwal-

tungsleistungen ab und geben Auskunft zu den Handlungsgrundlagen und Ermessensspielräu-

men. Sie sind damit essenziell für ein gemeinsames Leistungsverständnis aller Beteiligten in der 

Erarbeitung von Zielvereinbarungen. Die Landesredaktion Prozesse unterstützt die Zielverein-

barungsverantwortlichen im Bereich des Geschäftsprozessmanagements in mehreren Stufen: 

 Kontaktvermittlung zu GPM-Beratungskräften im einschlägigen Politikfeld  

 Koordinierung von politikfeldübergreifender GPM-Beratung, wenn Kapazitäten bei zustän-

digen Beratungskräften erschöpft sind  

 Direkte Unterstützungsleistung durch Übernahme der Beratungsrolle auf Grundlage einer 

Kooperationsvereinbarung  

 Unkomplizierte Hilfe bei der Erstellung von Standardprozessen als Basis für gemeinsame, 

berlinweit einheitliche Leistungsversprechen  

 Unterstützung bei der Identifizierung von steuerungsrelevanten Daten für die Entwicklung 

von Kennzahlen aus dem Prozess  

Nähere Informationen zum Geschäftsprozessmanagement stehen im → Beschäftigtenportal 

zur Verfügung.  

  

https://b-intern.de/themen/geschaeftsprozessmanagement/
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Anlagen 

Checkliste 
Wenn an die Senatsfachverwaltung der Wunsch oder der Auftrag zur Erarbeitung einer gesamt-

städtischen Zielvereinbarung nach § 19 LOG BE herangetragen wird, stellen sich in der Regel 

viele Fragen. Mit dieser Checkliste listet kurz und knapp die einzelnen Arbeitsschritte auf: 

 

Nr. Aufgaben und Verantwortliche Zeitschiene 

1. Erster Austausch mit allen fachlichen Beteiligten („Sta-

keholdern“) 

---- 

2. Erstkontakt – Austausch mit dem Team der Verwaltungs-

steuerung (Skzl V B) 

---- 

2.1 Erörterung der Zielstellung ---- 

2.2 Erörterung des Unterstützungsbedarfes (Beratungsleis-

tungen) 

---- 

2.3 Klärung personelle und finanzielle Ressourcen zur Um-

setzung der ZV (DHH) 

---- 

2.4 ggf. Einbeziehung der SenFin durch Fachverwaltung 

oder Skzl V B 

 

3. Soll eine gesamtstädtische Zielvereinbarung nach § 19 

LOG BE abgeschlossen werden, muss sie zunächst Teil 

der Politischen Erklärung werden (→ Aufnahme durch 

den Steuerungskreis) 

---- 

3.1 Information der „AG Finanzen und Controlling“ durch 

das Team der Verwaltungssteuerung (Skzl V B) 

Sitzungen finden i.d.R. 

alle zwei Monate statt; 

keine Unterlage notwen-

dig 

3.2 Einbringen einer Beschlussvorlage in den vierteljährlich 

tagenden „Steuerungskreis gesamtstädtische Zielverein-

barungen“ durch die Fachverwaltung 

Vierteljährliche Sitzun-

gen und ggf. Sondersit-

zungen;  

4. Organisation der ersten Sitzung der „AG Zielvereinba-

rung“ durch die Fachverwaltung 

Der Sitzungsturnus wird 

in der AG Zielvereinba-

rung festgelegt 

4.1 Ansprechen der fachlich zuständigen Mitarbeitenden 

bzw. Leitungskräfte auf Bezirksebene durch die Fachver-

waltung (Amtsleitungsrunde, Stadträterunde,…) 

Terminblocker sollte 

etwa sechs Wochen vor-

her erfolgen, Einladung 

spätestens zwei Wochen 

vor dem Termin 

4.2 Ansprechen der zuständigen Mitarbeitenden bzw. Lei-

tungskräfte, die die Ressourcen- und GPM-Perspektive 

einbringen durch das Team der Verwaltungssteuerung 

ggf. nach Rückkoppelung mit der „AG Finanzen und 

Controlling“ 

Terminblocker sollte 

etwa sechs Wochen vor-

her erfolgen, Einladung 

spätestens zwei Wochen 

vor dem Termin 

5. Organisation weiterer Sitzungen der „AG Zielvereinba-

rung“ sowie ggf. Einrichtung von Unterarbeitsgruppen 

durch die Fachverwaltung 

Durchschnittlich 8-10 

Sitzungen der AG 

6. Berichterstattung gegenüber Gremien Parallel zur Erarbeitung 

der ZV 

6.1 In Amtsleitungsrunden / Stadträterunden etc. durch die 

Fachverwaltung 

Sitzungen finden in un-

terschiedlichem Turnus 

statt 

6.2 Im Steuerungskreis und in der AG Finanzen und Control-

ling durch Fachverwaltung, die mandatierte Vertretung 

und dem Team der Verwaltungssteuerung 
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7. Standardisierte Berichterstattung gegenüber dem 

Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses (nach Auffor-

derung durch V B) 

Jährlich, parallel zur Er-

arbeitung der ZV 

8. Abschluss der fachlichen Arbeiten an der ZV in der AG 

Zielvereinbarung 

 

8.1 Vorstellung des ZV-Entwurfs in der AG Finanzen und 

Controlling durch Fachverwaltung 

Sitzungen finden i.d.R. 

alle 2 Monate stattVer-

sand finaler ZV-Entwurf 

erfolgt 2 Wochen vor 

der jeweiligen Sitzung.  

8.2 Vorstellung des ZV-Entwurfs im Steuerungskreis durch 

Fachverwaltung 

Vierteljährliche Sitzun-

gen und ggf. Sondersit-

zungen; Beschlussvor-

lage erforderlich 

8.3 Zustimmung der politisch Verantwortlichen einholen 

 

ca. 4 Wochen 

8.4 ggfs. Freigabe der ZV-Mittel durch SenFin  einfordern  

9. Nacharbeiten ---- 

9.1 Pressemitteilung herausgeben durch Fachverwaltung ---- 

9.2 Veröffentlichung im Internet durch Fachverwaltung ---- 

9.3 Versendung der unterzeichneten ZV an Skzl V B ---- 

9.4 Mitteilung über die Veröffentlichung der ZV im Internet 

an Skzl V B zwecks Verlinkung 

 

10. Umsetzung der ZV ---- 

11. Fortschreibung der ZV ---- 
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Prozessmodelle  

 

Standard-Prozess: Erarbeitung und Abschluss einer Zielvereinbarung  

Der Standard-Prozess für die Erarbeitung und den Abschluss einer Zielvereinbarung kann 

über den folgenden Link im Beschäftigtenportal abgerufen werden: https://b-in-

tern.de/sen/rbmskzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/erarbeitung-und-abschluss-einer-

zielvereinbarung-nach-_-6a-abs2-azg-2024-07-12_13-25-06.png?ts=1738067728  

 

Teilprozess: Formelle Beteiligung der AG Finanzen und Controlling 

Der Teilprozess für die formelle Beteiligung der AG Finanzen und Controlling kann über den 

folgenden Link im Beschäftigtenportal abgerufen werden: https://b-intern.de/sen/rbms-

kzl/politikfelder/verwaltungssteuerung/formelle-beteiligung-ag-fin_con-koordinieren-2024-

12-02_13-21-35.png?ts=1738067728  

 

Teilprozess: Rechtswirksamer Abschluss einer Zielvereinbarung 

Der Teilprozess für den rechtswirksamen Abschluss einer Zielvereinbarung kann über den fol-

genden Link im Beschäftigtenportal abgerufen werden: https://b-intern.de/sen/rbmskzl/poli-

tikfelder/verwaltungssteuerung/tp_rechtswirksamer-abschluss-zv-2024-07-12_13-25-

40.png?ts=1738067728  

 

Die Standardprozesse werden im Rahmen des Verwaltungsreform-Implementierungsprojekts 
(VIP) an die neue gesetzliche Grundlage angepasst.  
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